
Jahren durch das jeweilige leitende 
Parteiorgan einberufen. Eine außer
ordentliche Delegiertenkonferenz wird 
einberufen durch Beschluß des jeweili
gen Parteiorgans oder des Zentral
komitees oder auf Verlangen eines 
Drittels der Gesamtzahl der Mitglie
der der jeweiligen Parteiorganisation.
b) Die Delegiertenkonferenz ist be
schlußfähig, wenn auf ihr nicht weniger 
als die Hälfte der Parteimitglieder der 
jeweiligen Parteiorganisation durch 
Delegierte vertreten ist.
Der Schlüssel für die Wahl der Dele
gierten wird durch das jeweilige lei
tende Parteiorgan fcstgelegt.
c) Die Delegiertenkonferenz nimmt die 
Rechenschaftsberichte der Leitung, der 
Revisionskommission und anderer Or
gane entgegen und faßt über sie Be
schluß.

Sie erörtert die Fragen der Arbeit der 
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